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Schriftliche Frage  an die  Bundesregierung im Monat Juli  2017  
Frage Nr.  147  

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

seitens  der  Bundesregierung beantworte ich  die  Frage wie folgt: 

Frage: 
Trifft  der  Bericht  der  BILD-Zeitung vom  21.  Juli  2017  zu, nach dem  die  Bundes-
regierung alle laufenden Ausfuhrgenehmigungen für Kriegswaffen und sonsti-
ge Rüstungsgüter  in die  Türkei widerrufen hat (bitte zurückgezogene und mög-
licherweise aufrechterhaltene Genehmigungen einzeln auflisten), und schließt  
die  Bundesregierung weitere Rüstungsexportgenehmigungen  in die  Türkei 
aus? 

Antwort:  

Es  trifft nicht zu, dass  die  Bundesregierung alle laufenden Ausfuhrgenehmigungen 

für Kriegswaffen und Rüstungsgüter  in die  Türkei widerrufen hat. 

Welche Auswirkungen  die  aktuellen Entwicklungen für bereits genehmigte Anträge 

haben könnte, wird  in der  Bundesregierung derzeit beraten.  

Die  Bundesregierung verfolgt eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Über  die  Ertei-

lung  von  Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet  die  Bundesregierung im 

Einzelfall und im Lichte  der  jeweiligen  Situation  nach sorgfältiger Prüfung unter Ein-

beziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Dabei wird  der  Beachtung 



seјte2уoп2  der  Menschenrechte besonderes Gewicht beigemessen. Genehmigungen für Expor-
te  von  Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern werden dabei grundsätzlich nicht 

erteilt, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass diese zur internen Repression 

missbraucht werden. Aktuelle Entwicklungen werden insoweit berücksichtigt.  Dies  gilt 
auch für  die  Türkei. 

Grundlage hierfür sind  die  „Politischen Grundsätze  der  Bundesregierung für  den  Ex-
port  von  Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern" aus dem Jahr  2000, der  „Ge-
meinsame Standpunkt  des Rates der  Europäischen  Union  vom  B.  Dezember  2008  
betreffend gemeinsame Regeln für  die  Kontrolle  der  Ausfuhr  von  Militärtechnologie 
und Militärgütern" und  der  Vertrag über  den  Waffenhandel.  

it  freu  lick 	Grüßen  


